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Heft 11 Berlin, November 1926 18. Jahrgang
an ze

Um Deutſchlands Einheit!
Cine Betrachtung zum 9. November.

Von SimonKaßenſkein.

WR05 deutſche Volk, einiginſeinen Stämmen, ſo hebt der ſchöne
- GB 9 Vorſpruch an, der unſerer Weimarer Verſjaſſung vorangeſtellt iſt. Vergleicht
u nan dieſe Worte mit der Einleitung der alten Bundesverfaſſungen von 1867

und 1870, jo zeigt ſich ein Unterſchied von doppelter Bedeutung. Wenndieſe mit
den Worten beginnen: „Seine Majeſtät, der König von Preußen“ und darauf eine
Weitere Reihe von Majeſtäten, Hoheiten uſw. folgen, ſo waren damit jene Ver-
faſſungen als ein Werk der Fürſten gekennzeichnet, die aus eigenem Willen und
natürlich auch nach eigenem Ermeſſen das Grundgeſetz vereinbarten, dem nachher
der Reichstag als Vertretung der beherrſchten Landesvölker ſeine Zuſtinumung
geben durfte.

Die Mehrzahl der Fürſten handelte unter preußiſchem Dru>. Sie gaben ſo
viele ihrer bisherigen Rechte auf, wie der maßgebenden preußiſchen Königsgewalt
für die Zwecke eines unter preußiſcher Führung ſtehenden Reichs notwendig erſchien.
Dem deutſchen Volke gegenüber wahrten ſie ihre Herrenrechte. Deren Fortdauer
aber bedeutete nicht allein die Verneinung der Selbſtbeſtimmung des Volkes in einem
demokratiſch geſtalteten Gemeinweſen. Sie ſchloß auch die Aufrechterhaltung der
Zerſplitterung ein. Neben der Reichsgewalt beſtanden, ihre Wirkſamkeitin
vielen Dingen hemmend und lähmend, vierundzwanzig Landesgewalten. Das Recht,
neben den auswärtigen Vertretungen des Reichs beſondere Geſandtſchaften zu unter»
halten, die den größeren Fürſten verbliebenen Kommando- und „Ehren“rechte in der
Heeresverwaltung, die Zerſplitterung der Eiſenbehnen und der Wajſſerſtraßen, die
geſonderte Steuer- und Zollverwaltung: lauter Hemmniſſe einer einheitlichen Politik
und Verwaltung des Reichs, lauter unnüße Verteuerungen, Kraftvergeudungen und
Umwege! Dazu die beſonderen Vorrechte, namentlichBayern 5, im Poſtweſen, in
der Heimatgeſeßgebung und anderwärts.

Langſam nur und unvollkommenſeßte ſich die Vereinheitlichung des bürger-
lichen Rechts, des Strafrechts und des Gerichtsverfahrens durch. Selbſt die Durch-
führung der aus einheitlicher Wirtſchaftsentwi>lung und gleichen Nöten erwachſenen
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